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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayer. Bauordnung (BayBO) 

 
Az.:   42-B-309-2022 
Vorhaben: Errichten von zwei temporären Öltanks 
Bauort: Flachglasstr. 3, Weiherhammer   
Gemarkung: Etzenricht 
Flur-Nr.: 2099/4 
Bauherr: Pilkington Deutschland GmbH, Flachglasstr. 3, 92729 Weiherhammer 

 
Das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab hat mit Bescheid vom 08.12.2022 der Antragstellerin 
die bauaufsichtliche Genehmigung entsprechend den mit Genehmigungsvermerk versehenen 
Bauvorlagen zu dem oben genannten Vorhaben erteilt.  
 
Hinweis: 
Gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 Bayer. Bauordnung ist einem Nachbarn, der dem Bauvorhaben 
nicht zugestimmt hat oder dessen Einwendungen nicht entsprochen wird, eine Ausfertigung 
der Baugenehmigung zuzustellen. Da vorliegend mehr als 20 Nachbarn im gleichen Interesse 
beteiligt sind, ohne vertreten zu sein, kann die Zustellung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 
durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung an den Nachbarn gilt 
gem. Art 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen und der Bauakten kann 
im Landratsamt Neustadt, Am Hohlweg 2, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab, im Zimmer C 110 wäh-
rend der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit dem 
Sachbearbeiter Herrn Eckl unter der Rufnummer: 09602/79-4250 hierfür einen Termin zu ver-
einbaren. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats schriftlich, zur Niederschrift oder in einer 

für den Schriftformersatz zugelassenen elektronischen Form1 Klage bei folgendem 
zuständigen Gericht erhoben werden: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Postanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
  

Die Frist wird mit der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung als bewirkt, Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1  für den Schriftformersatz zugelassene elektronische Form: 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Neustadt an der Waldnaab, 08.12.2022 
Landratsamt  
 
Schmucker  
Oberregierungsrätin 
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Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung 
des Schulverbandes für die Mittelschule 

Altenstadt a.d.Waldnaab 
 
 

I. 
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes für die Mittelschule 

Altenstadt a.d.Waldnaab 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
Auf Grund Art. 9 Abs. 7 und Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 41 
Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband für die Mittelschule Altenstadt a.d.Waldnaab 
folgende Haushaltssatzung: 
 

 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       550.900 € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit        77.500 € 
ab. 

 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 0,00 € festgesetzt. 
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§ 4 

 
Schulverbandsumlage 

 

(1) Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben 
des Verwaltungshaushalts wird auf 427.700 € festgesetzt (Verwaltungsumlage). 

 

(2) Die Investitionsumlage für das Haushaltjahr 2023 wird auf 0,00 € festgesetzt. 
 

(3) Die Schulverbandsumlage wird somit auf insgesamt 427.700 € festgesetzt (Um- 
  lagesoll). 
  Sie wird gemäß Art. 9 Abs. 7, Satz 2 und 3 des BaySchFG auf die beteiligten  
  Gemeinden nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am  
  Stichtag (01. Oktober) besuchen, umgelegt. 

 

(4) Die festgestellte Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am 01. Oktober 2022 besuchten, 
beträgt 89 Verbandsschüler (ohne Gastschüler). 

 

(5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf 4.805,6180 € festgesetzt. 
 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 91.800 € festgesetzt. 
 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. 
 
 
Altenstadt a.d.Waldnaab, 30.11.2022 
Schulverband für die Mittelschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 
 
Gez. 
 
 
Ernst Schicketanz 
Schulverbandsvorsitzender 
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Haushaltssatzung 
des Abwasserzweckverbandes Schlammersdorf-Vorbach 

für das Haushaltsjahr 2022 
 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 63 ff GO in Verbindung mit den §§ 10 Abs. 2 Buchstabe 
c, 19 und 20 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
Schlammersdorf-Vorbach in ihrer öffentlichen Sitzung am 17.11.2022 folgende Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 
GO amtlich bekannt gemacht wird: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit  
festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 311.350 € 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 109.350 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 
 

§ 3 
 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 
 

§ 4 
 
(1) 
Die Höhe des durch sonstigen Einnahmen im V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 
nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die 
Mitglieder des Abwasserzweckverbandes umgelegt werden soll 
(Betriebskostenumlage), wird festgesetzt auf 230.650 € 
Umlageschlüssel ist das Verhältnis der Einwohnerzahl des einzelnen 
Verbandsmitgliedes im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl der Verbandsmit- 
glieder nach dem vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
bekanntgegebenen Stand vom 30.06.  2018 
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(2) 
Die Höhe des durch sonstigen Einnahmen im V e r m ö g e n s h a u s h a l t 
nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die 
Mitglieder des Abwasserzweckverbandes umgelegt werden soll 
(Investitionsumlage), wird festgesetzt auf 0 € 
Umlageschlüssel ist das Verhältnis der Einwohnerwerte des einzelnen 
Verbandsmitgliedes im Verhältnis zu den Gesamteinwohnerwerten der 
Verbandsmitglieder. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf 51.850 € 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem  01. Januar 2022  in Kraft. 
 

II. 
 
Das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
22.11.2022, Nr. 21-941/264-2022 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflich-
tigen Bestandteile enthält. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Be-
kanntmachung  bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung  bei der 
Verwaltungsstelle des Abwasserzweckverbandes Schlammersdorf-Vorbach, in der Verwaltungs-
gemeinschaft Kirchenthumbach, 91281 Kirchenthumbach, Bahnhofstraße 18, Zimmer-Nr. 002, 
während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 
Schlammersdorf, 30. November 2022  
 
 
Abwasserzweckverband Schlammersdorf-Vorbach 
 
 
 
Schmid 
1. Vorsitzender 
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Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Vorbacher Gruppe 

für das Haushaltsjahr 2022 
 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 63 ff GO in Verbindung mit den §§ 16 ff der Verbands-
satzung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Versorgung der Vorbacher 
Gruppe in ihrer öffentlichen Sitzung am 24.11.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2022 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO amtlich be-
kannt gemacht wird: 
 

§ 1 
 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit  
festgesetzt; er schließt 
 
 
im Verwaltungshaushalt 
    in den Einnahmen und Ausgaben mit 281.950 € 
 
und 
 
 
im Vermögenshaushalt 
    in den Einnahmen und Ausgaben mit 520.700 € 
 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden in Höhe von  
 
      0 € 
 
festgesetzt. 
 
 
 
 

§ 3 
 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt  
wird festgesetzt auf         300.000 €  
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§ 4 

 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf     46.950 € 
 
 

§ 5 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem   01. Januar 2022    in Kraft. 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
02.12.2022, Nr. 21-941/296-2022, die rechtsaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt in Höhe von 300.000 € (Art. 40 Abs. 1 Satz 
1 KommZG i. V. m. Art. 67 Abs. 1 und 4 GO) erteilt. 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Be-
kanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Ver-
waltungsstelle des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Vorbacher Gruppe bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Kirchenthumbach, Bahnhofstraße 18, 91281 Kirchenthumbach, Zimmer-
Nr. 002, während der allgemeinen Geschäftsstunden, zur öffentlichen Einsicht auf 
 
 
Vorbach, 05. Dez. 2022    . 
 
 
Wasserzweckverband Vorbacher Gruppe 
 
 
Dr. Goller 
Verbandsvorsitzender 
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